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Die Stadt Grimmen gratuliert im Monat August zum Geburtstag 10

B E K A N N T M A C H U N G 
der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen für die verbundenen Wahlen zum 20. Deutschen Bundestag 
und zum 8. Landtag von Mecklenburg-Vorpommern am 26. September 2021 

1.     Das Wählerverzeichnis zu den o.g. Wahlen für die Wahlbezirke der Gemeinde Stadt Grim-
men wird in der Zeit vom 06. September 2021 bis 10. September 2021 (20. bis 16. Tag vor 
der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Stadtverwaltung, Markt 1, Rat-
haus, Raum 1.1.05, 18507 Grimmen (barrierefrei) für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine wahl-
berechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bun-
desmeldegesetzes eingetragen ist. 

       Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 

       Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 

2.     Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. 
Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 10. September 2021 (16. Tag vor der 
Wahl) bis 11:30 Uhr, bei der Gemeindebehörde Einspruch einlegen. Zuständige Gemein-
debehörde ist die Stadt Grimmen, Markt 1, Haus 3, Raum 3.3.05, 18507 Grimmen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3.     Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten für die 
Bundestagswahl bis spätestens zum 05. September 2021 (21. Tag vor der Wahl) und für 
die Landtagswahl bis spätestens 4. September 2021 (22. Tag vor der Wahl) eine Wahlbe-
nachrichtigung. 
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       Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

       Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung. 

4. 

4.1.  Wer einen Wahlschein für die Bundestagswahl hat, kann an der Wahl zum Deutschen Bun-
destag im Wahlkreis 15 – Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald I durch  

       Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
       oder 
       durch Briefwahl 

       teilnehmen. 

4.2.  Wer einen Wahlschein für die Landtagswahl hat, kann an der Wahl zum Landtag von Meck-
lenburg-Vorpommern im Wahlkreis Vorpommern-Rügen II - Stralsund III durch 

       Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
       oder 
       durch Briefwahl 

       teilnehmen. 

5.     Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1.  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 

5.2.  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 

       zur Bundestagswahl, 
a)  wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 

Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 05. September 
2021 [21. Tag vor der Wahl]) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 
nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. September 2021 [16. Tag vor 
der Wahl]) versäumt hat, 

b)  wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 
Absatz 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 1 der Bun-
deswahlordnung entstanden ist, 
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c)  wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt 
ist; 

    zur Landtagswahl, 

a)  wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 3 der Landes- und Kommunalwahlordnung (bis zum 
03. September 2021 [23. Tag vor der Wahl]) oder die Antragsfrist auf Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses nach § 16 Absatz 1 der Landes- und Kommunalwahlordnung (bis 
zum 10. September 2021 [16. Tag vor der Wahl]) versäumt hat, 

b)  wenn ihr Wahlrecht im Berichtigungs- oder Beschwerdeverfahren festgestellt worden 
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Ge-
meindewahlbehörde gelangt ist. 

6.     Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten Per-
sonen bis zum 24. September 2021 (2. Tag vor der Wahl), 18:00 Uhr, bei der Gemein-
debehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 

       Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

       Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein er-
teilt werden. 

       Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus den 
unter 5.2. angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen. 

       Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dazu berechtigt zu sein. Eine wahlberechtigte Person mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

       Mit dem Wahlschein erhalten wahlberechtigte Personen 

       zur Bundestagswahl 
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 

hellroten Wahlbriefumschlag und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl, 

       zur Landtagswahl 
• einen amtlichen grünen Stimmzettel des Wahlkreises, 
• einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag und 
• einen amtlichen grünen Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der Gemeindewahlbe-

hörde, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist. 

       Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
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Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

       Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. 

       Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Grimmen, 17. August 2021 

Die Gemeindebehörde                                                       gez i.A. Ingo Belka 

Stadt Grimmen 
Lesefassung 

S A T Z U N G 
über die Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze der Stadt Grimmen 

– Sondernutzungssatzung – 

eingearbeitet sind: 
Erste Änderung vom 13.02.2006, geändert/ergänzt: § 1, § 5, § 8, § 14 
Zweite Änderung vom 27.09.2012, geändert/ergänzt: § 7, § 14 
Dritte Änderung vom 18.06.2021, geändert/ergänzt: § 8 (4), § 14 (1) lit. g-i  

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 Kommunalverfassung KV M-V (in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13.01.1998 GVOBI. M-V S. 29), geändert durch das Gesetz vom 22.01.1998 
(GVOBI. M-V S. 78), geändert durch das Gesetz vom 10.07.1998 (GVOBI. M-V S. 634), be-
richtigt durch die Bekanntmachung vom 16.09.1998 (GVOBI. M-V S. 890), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 09.08.2000 (GVOBI. M-V S. 360) in Verbindung mit den §§ 22 ff Stra-
ßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG M-V) voml3.01.1993 
(GVOBI. M-V S. 42), geändert durch das Gesetz vom 02.03.1993 (GVOBI. M-V S. 178), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 21.07.1998 (GVOBI. M-V S. 647) sowie § 8 Abs. 1 und 3 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) vom 19.04.1994 (BGBl. I. S. 854), hat die Stadtvertretung der 
Stadt Grimmen am 29. November 2001 folgende Satzung beschlossen. 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

1.  Diese Satzung gilt für alle Sondernutzungen an folgenden dem öffentlichen Verkehr gewid-
meten Straßen, Wegen und Plätzen (öffentliche Straßen) der Stadt Grimmen: 

    Gemeindestraßen 
    Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (soweit in der Baulastträ-

gerschaft der Stadt Grimmen) 
    sonstige öffentliche Straßen. 
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2.  Zu den öffentlichen Straßen gehören der Straßenkörper, der Luftraum über den Straßen, das 
Zubehör und die Nebenanlagen (§ 2 Abs. 2 StrWG M-V und § 1 Abs. 4 FStrG). 

3.  Die Regelungen der Satzung über das Marktwesen auf dem Marktplatz und Festplatz der 
Stadt Grimmen in der jeweils gültigen Fassung bleiben von den Regelungen dieser Satzung 
unberührt. 

4.  Die Regelungen dieser Satzung finden keine Anwendung, wenn die Sondernutzung privat-
rechtlich geregelt wird. 

§ 2 Grundsatz der Erlaubnispflicht 

1.  Die Benutzung der in § 1 bezeichneten Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Sonder-
nutzungen) bedarf, soweit nicht §§ 3,4 und 5 greifen oder in dieser Satzung anderes bestimmt 
ist, der Erlaubnis der Stadt Grimmen. 

2.  Der Erlaubnis bedarf auch die Erweiterung oder die Änderung einer Sondernutzung. 

3.  Die Benutzung ist erst nach schriftlicher Erteilung und nur im festgelegten Umfang der Er-
laubnis zulässig. Darüber hinaus darf die Sondernutzung erst nach Vorliegen anderer erfor-
derlicher Genehmigungen, Erlaubnisse und/ oder Bestimmungen ausgeführt werden. 

§ 3 Gestattung nach bürgerlichem Recht 

Die Einräumung von Rechten zur Benutzung der Straße richtet sich nach bürgerlichem Recht, 
wenn die Benutzung über den Gemeingebrauch hinaus 

1.  den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt (§ 30 Abs. 1 Nr. 1 StrWGM-V) oder 

2.  der Nutzung der öffentlichen Versorgung dient (§ 30 Abs. 1 Nr. 2 StrWGM-V) oder 

3.  weder das Land noch eine Gebietskörperschaft Träger der Straßenbaulast des genutzten 
Straßenteils ist (§30 Abs. 1 Nr. 3 StrWG M-V) oder 

4.  eine sonstige öffentliche Straße betrifft (§ 24 Abs. 2 StrWG M-V). 

§ 4 Anliegergebrauch 

1.  Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus bedarf innerhalb der Stadt 
Grimmen keiner Sondernutzungserlaubnis, soweit sie für die Zwecke des Grundstücks erfor-
derlich ist und den Gemeingebrauch nicht dauerhaft ausschließt oder erheblich beeinträchtigt 
oder in den Straßenkörper eingreift (Anliegergebrauch). 

2.  Anliegergebrauch in diesem Sinne umfasst:  
    bis 30 cm in den öffentlichen Verkehrsraum hineinreichende Bauteile, z.B. Gebäudesockel, 

Fensterbänke, Kellerlichtschächte, Vordächer, Aufzugsschächte für Waren und Mülltonnen 
in Gehwegen, 

    das zeitlich begrenzte Abstellen von Sperrgut und Abfallbehältern zum Entleeren dieser Be-
hälter durch das Entsorgungsunternehmen am Tage der Entsorgung, 

    das Anbringen und Aufstellen von Briefkästen herkömmlicher Abmessungen. 

3.  Der Anliegergebrauch kann vorübergehend eingeschränkt werden, wenn Belange des Stra-
ßenbaus, der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder andere Belange der Sicherheit dies 
erfordern. 
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§ 5 Erlaubnisfreie Sondernutzungen 

1.  Erlaubnisfreie Sondernutzungen sind: 

1. die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten für Feiern, Feste, Umzüge und ähn-
liche Veranstaltungen zur Pflege des Brauchtums sowie kirchlicher Prozessionen, 

2.  Autonotrufsäulen, Notrufsäulen, Stromkästen, Wartehäuschen für öffentliche Verkehrs-
mittel ohne Werbeträger und Fahrkartenautomaten sowie Sammelgut, das für eine ge-
nehmigte Altmaterialsammlung bereitgestellt wird, 

3.  die Errichtung von Werbeanlagen und Schaukästen an der Stätte der Leistung und Wa-
renautomaten, die nicht mehr als 30 cm in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen, 

4.  einzeln auf Fußwegen auftretende Straßenmusikanten ohne elektroakustische Verstärker 
und ohne längerzeitigen Verbleib auf dem Standplatz (30-40 Minuten), 

5.  vorübergehende Betätigungen auf Fußwegen, die der Durchführung von parteilichen, 
gewerkschaftlichen, religiösen, karitativen oder gemeinnützigen Aufgaben dienen, soweit 
hierzu nicht verkehrsfremde Anlagen (Stände, Tische, Schirme, etc.) aufgestellt werden 
(max. 1 Tag), 

6.  vorübergehende Lagerung von Brennstoffen sowie Umzugsgut auf Gehwegen und Park-
streifen am Tage der An- bzw. Abführ, sofern die Verkehrsteilnehmer hierdurch nicht ge-
fährdet werden. Die unter a) bis c) genannten erlaubnisfreien Sondernutzungen sind dem 
Straßenbaulastträger anzuzeigen bzw. mit diesem zu koordinieren. Die Erlaubnispflicht 
nach anderen Vorschriften (etwa Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, Sanierungssat-
zungen) bleibt unberührt. 

2.  Erlaubnisfreie Sondernutzungen nach Absatz 1 können eingeschränkt oder untersagt werden, 
wenn Belange des Straßenbaus, der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder anderweitige 
Belange der Sicherheit dies erfordern. 

3.  Dem Fußgängerverkehr muß eine Breite von 90 cm verbleiben. 

§ 6 Sondernutzungen 

Sondernutzungen, die nicht zum Anliegergebrauch gehören und nicht nach § 5 erlaubnisfrei 
sind, bedürfen einer Erlaubnis durch die Stadt Grimmen. 

§ 7 Antrag auf Sondernutzungserlaubnis 

1.  Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Er ist schriftlich und in der Regel 
spätestens 14 Tage vor der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung bei der Stadt Grim-
men zu stellen. 

2.  Der Antrag muß mindestens die Angaben über 
1.  den Ort, 
2.  Art und Umfang und 
3.  Dauer der Sondernutzung, sowie 
4.  die Maßnahmen zur Beseitigung der durch die Sondernutzung entstehenden Verunreini-

gungen enthalten. 
5.  Außerdem ist ein Verkehrszeichenplan vorzuschlagen. Die Stadt Grimmen kann Erläute-

rungen durch Zeichnung, textliche Beschreibung oder in sonst geeigneter Weise verlan-
gen. 
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3.  Werden mit der Sondernutzung Einschränkungen bzw. Sperrungen des öffentlichen Verkehrs-
raumes notwendig, ist hierfür ein gesonderter Antrag auf eine verkehrsrechtliche Anordnung 
an die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen zu stellen. Der Antrag 
ist ausgefüllt und mit den erforderlichen Unterlagen versehen bei der Stadt Grimmen zur 
Stellungnahme einzureichen. Durch die Stadt Grimmen wird der Antrag weitergeleitet. 

§ 8 Erlaubnisversagung 

1.  Die Erlaubnis ist in der Regel zu versagen, wenn durch die Sondernutzung oder die Häufung 
von Sondernutzungen eine nicht vertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit oder Leichtigkeit 
des Verkehrs zu erwarten ist, die auch durch die Erteilung von Bedingungen und Auflagen 
nicht ausgeschlossen werden kann. 

2.  Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn Interessen des Gemeingebrauchs, insbesondere 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, des Schutzes des öffentlichen Verkehrsgrundes 
oder anderer straßenbezogener Belange, der Vorrang gegenüber den Interessen des An-
tragstellers gebührt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn: 
1.  der mit der Sondernutzung verfolgte Zweck ebenso durch die Inanspruchnahme privater 

Grundstücke erreicht werden kann; 
2.  die Sondernutzung an anderer geeigneter Stelle bei geringerer Beeinträchtigung des Ge-

meingebrauches erfolgen kann; 
3.  die Straße oder ihre Ausstattung durch die Art der Sondernutzung und/ oder deren Folgen 

beschädigt werden kann und der Erlaubnisnehmer nicht hinreichend Gewähr bietet, dass 
die Beschädigung auf seine Kosten unverzüglich wieder behoben wird; 

4.  zu befürchten ist, dass durch die Sondernutzung andere Personen gefährdet oder in un-
zumutbarer Weise belästigt werden können. 

3.  Die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis kann ebenfalls im öffentlichen Verkehrsraum 
versagt werden, wenn die Aufstellung von Imbissständen und Billigplastikmöbeln den grund-
sätzlichen städtebaulichen und baugestalterischen Erwägungen widerspricht. 

4.  In der Zeit vor den Wahlen ist den Parteien, Wählergemeinschaften und Wahlbewerber*innen 
die erforderliche Sondernutzungserlaubnis zur Durchführung ihres Wahlkampfes zu erteilen, 
soweit nicht höherrangige Belange des Straßenbaus, der Sicherheit und Ordnung des Ver-
kehrs oder anderweitige straßenbezogene Belange entgegenstehen. Maximal drei Monate 
vor einer jeden Wahl dürfen zur Durchführung der Wahlwerbung je Partei, Wählergemein-
schaft und Wahlbewerber*innen höchstens 40 Plakatstandorte an Straßenlaternen im Stadt-
gebiet sowie fünf Plakatstandorte an Straßenlaternen je Ortsteil in Anspruch genommen 
werden. Pro Plakatstandort an einer Straßenlaterne dürfen bis zu zwei Plakate in einer Pla-
katgröße bis zum Format A 1 beidseitig deckungsgleich (Vorderseite und Rückseite) ange-
bracht werden. An jeder Straßenlaterne sind höchstens drei Plakatstandorte übereinander 
gestattet. 

5.  Verstößt die beabsichtigte Sondernutzung gegen andere ordnungsrechtliche Vorschriften, so 
kann die Erlaubnis versagt werden, wenn die Handlung durch die zuständige Ordnungsbe-
hörde vollziehbar untersagt ist oder mit Sicherheit zu erwarten ist, dass diese die Handlung 
untersagen wird. 

§ 9 Sondernutzungserlaubnis 

1.  Die Erlaubnis wird auf Zeit oder Widerruf erteilt. Sie kann unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden, wenn dies zur Wahrung der Belange des Straßenbaus, der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs oder anderweitiger straßenbezogener Belange erforderlich ist. 
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2.  Soweit eine Sondernutzung im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Gewerbes ausgeübt 
wird, hat die Sondernutzungserlaubnis eine Beschränkung der Ausübung der Sondernutzung 
auf die Zeit der gewerberechtlich zulässigen Offenhaltung des Gewerbebetriebes auszuspre-
chen. Das gilt nicht für Warenautomaten. 

3.  Die Erlaubnis- oder Genehmigungspflicht nach anderen Vorschriften wird durch die Sonder-
nutzungserlaubnis nicht berührt. 

4.  Die erteilte Sondernutzungserlaubnis gilt nur für den Erlaubnisnehmer. Erlaubnisnehmer ist 
derjenige, welchem die Sondernutzungserlaubnis erteilt wurde. 

5.  Weder eine Überlassung an Dritte, noch die Wahrnehmung durch Dritte, die nicht Erlaub-
nisnehmer sind, ist ohne Erlaubnis durch die Stadt Grimmen gestattet. 

6.  Die Sondernutzungserlaubnis umfasst nicht andere erforderliche Genehmigungen, Erlaub-
nisse und Bewilligungen (§ 22 Abs. 3 StrWG M-V). 

§ 10 Werbeschilder 

Nicht ortsfeste Werbeanlagen bedürfen der Sondernutzungserlaubnis. Zulässig ist das Aufstellen 
nur eines Werbeschildes und nur am Ort der Leistung. 

§ 11 Erlöschen der Sondernutzungserlaubnis 

1.  Erlischt die Erlaubnis, so hat der bisherige Erlaubnisnehmer die Sondernutzung einzustellen, 
alle von ihm erstellten Einrichtungen und die zur Sondernutzung verwendeten Gegenstände 
unverzüglich zu entfernen und den früheren Zustand ordnungsgemäß wiederherzustellen. 
Abfälle und Wertstoffe sind ordnungsgemäß zu entsorgen, die beanspruchten Flächen sind 
gegebenenfalls zu reinigen. 

2.  Die Erlaubnis erlischt: durch Einziehung der genutzten öffentlichen Straße, durch Zeitablauf 
oder durch Widerruf. 

3.  Bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, Änderung, Umstufung oder Einziehung der 
Straße besteht kein Ersatzanspruch. 

§ 12 Pflichten des Erlaubnisnehmers 

1.  Der Erlaubnisnehmer hat die Anlagen so zu errichten und zu unterhalten, dass sie den An-
forderungen der Sicherheit und Ordnung, den anerkannten Regeln der Technik sowie der 
Verkehrssicherheit entsprechen. 

2.  Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustimmung des Straßenbaulastträgers. Sie sind so vor-
zunehmen, dass nachhaltige Schäden am Straßenkörper und an den Anlagen, insbesondere 
an den Wasserablaufrinnen und den Ver- und Entsorgungsleitungen sowie eine Änderung 
ihrer Lage vermieden werden. Nach der Beendigung der Sondernutzung ist der ursprüngliche 
Zustand bzw. ein mit der Straßenbaubehörde abgestimmter veränderter Zustand der Stra-
ßenfläche herzustellen. 

3.  Der Erlaubnisnehmer hat einen ungehinderten Zugang zu allen in die Straßendecke sowie 
ihren Nebenanlagen eingebauten Einrichtungen zu gewährleisten. Wasserablaufrinnen, Ka-
nalschächte, Hydranten, Kabel-, Heizungs- und sonstige Schächte sind freizuhalten. 

4.  Verunreinigungen, die durch die Sondernutzung entstehen, sind unbeschadet des § 22 Abs. 
2 S. 3 StrWG M-V von dem Erlaubnisnehmer unverzüglich zu beseitigen. Erfüllt der Erlaub-
nisnehmer diese Verpflichtung nicht, kann die Stadt Grimmen die Verunreinigung ohne vor-
herige Aufforderung auf Kosten des Pflichtigen beseitigen oder beseitigen lassen. 
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5.  Der Erlaubnisnehmer hat für die Zeit der Sondernutzung die Anliegerpflichten zu übernehmen 
(Verkehrssicherung, Reinigung, Schneeberäumung, Glättebeseitigung). 

6.  Der Erlaubnisnehmer hat alle Kosten zu ersetzen, die durch Sondernutzung zusätzlich ent-
stehen. Er haftet für Schäden, die der Stadt Grimmen oder Dritten durch die Sondernutzung 
entstehen und hat die Stadt Grimmen von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen. 

7.  Über die endgültige Wiederherstellung der genutzten Flächen wird ein Abnahmeprotokoll 
mit Vertretern des Straßenbaulastträgers gefertigt. Der Erlaubnisnehmer haftet gegenüber 
der Stadt Grimmen hinsichtlich verdeckter Mängel der Wiederherstellung nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik bis zum Ablauf einer Gewährleistungsfrist von fünf Jahren. 

§ 13 Sondernutzungsgebühren 

Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen werden Sondernutzungsgebühren nach der Sonder-
nutzungsgebührensatzung der Stadt Grimmen erhoben. Es ist zulässig, die Erlaubnis zur Son-
dernutzung von einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen. 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten 

1.  Ordnungswidrig im Sinne des § 61 StrWG M-V und des §5 KV M-V handelt, wer entweder 
vorsätzlich oder fahrlässig 
1.  entgegen des § 2 eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt, 
2.  einer der nach § 8 Abs. 1 erteilten Aufgaben oder Bedingungen nicht nachkommt, 
3.  entgegen des §11 Abs. 1 bis 3 Anlagen nicht vorschriftsmäßig errichtet oder unterhält, 
4.  entgegen § 11 Abs. 4 Verunreinigungen nicht beseitigt, 
5.  entgegen § 10 Abs. 1 erstellte Einrichtungen und verwendete Gegenstände nicht unver-

züglich entfernt und den früheren Zustand nicht wieder herstellt oder 
6.  Abfälle und Wertstoffe nicht ordnungsgemäß entsorgt oder die beanspruchten Flächen 

nicht reinigt, 
7.  entgegen § 8 Absatz 4 Satz 2 die höchstzulässige Anzahl an Plakatstandorten an Stra-

ßenlaternen überschreitet, 
8.  entgegen § 8 Absatz 4 Satz 3 die höchstzulässige Plakatgröße überschreitet, 
9.  entgegen § 8 Absatz 4 Satz 4 die höchstzulässige Anzahl an Plakatstandorten pro Stra-

ßenlaterne überschreitet. Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 61 StrWG M-V mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000 EUR geahndet werden. 

2.  Zwangsmaßnahmen nach anderen Vorschriften bleiben unberührt. 

§ 15 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. 

Grimmen, den 03.12.2001 

gez. Rüster                                             – Siegel – 
Bürgermeister
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Das nächste Amtsblatt erscheint 
voraussichtlich am 16.09.2021

Frau Saß, Hedwig zum 94. Geburtstag 
Frau Holz, Irmgard zum 94. Geburtstag 
Herrn Damaschke, Paul zum 94. Geburtstag 
Frau Ristau, Inge zum 93. Geburtstag 
Frau Gmyrek, Gertrud zum 92. Geburtstag 
Frau Wollin, Christel zum 91. Geburtstag 
Frau Sonnenfeld, Erika zum 90. Geburtstag 
Frau Fanter, Herta zum 90. Geburtstag 
Frau Geese, Anneliese zum 89. Geburtstag 
Frau Danckwardt, Charlotte zum 89. Geburtstag 
Frau Soppa, Brigitte zum 89. Geburtstag 
Herrn Spörl, Klaus zum 88. Geburtstag 
Frau Doß, Charlotte zum 87. Geburtstag 
Frau Kloock, Erna zum 87. Geburtstag 
Herrn Harfenmeister, Horst zum 87. Geburtstag 
Frau Thürk, Elisabeth zum 86. Geburtstag 
Frau Ahrens, Gisela zum 86. Geburtstag 
Herrn Wegner, Willy zum 86. Geburtstag 
Herrn Bark, Karl-Heinz zum 86. Geburtstag 
Frau Hagemeister, Helga zum 86. Geburtstag 
Frau Holler, Giesela zum 86. Geburtstag 
Herrn Bublat, Reinhold zum 86. Geburtstag 
Frau Winning, Evamarie zum 85. Geburtstag 
Frau Lemke, Marianne zum 85. Geburtstag 
Herrn Determeyer, Klaus zum 85. Geburtstag 
Herrn Hillmann, Joachim zum 85. Geburtstag 
Frau Westphal, Anneliese zum 85. Geburtstag 
Frau Pachal, Irma zum 85. Geburtstag 
Herrn Peukert, Arno zum 85. Geburtstag 
Frau Gromball, Dorchen zum 84. Geburtstag 
Frau Räder, Käte zum 84. Geburtstag 
Frau Matysiak, Dora zum 84. Geburtstag 
Frau Valentin, Renate zum 84. Geburtstag 
Herrn Winter, Willi zum 83. Geburtstag 
Frau Mudrow, Leontine zum 83. Geburtstag 
Herrn Rose, Horst zum 83. Geburtstag 
Frau Henning, Marianne zum 83. Geburtstag 

Herrn Schoch, Herbert zum 83. Geburtstag 
Herrn Hirsch, Dieter zum 82. Geburtstag 
Herrn Mähl, Jürgen zum 82. Geburtstag 
Frau Kirchner, Erika zum 82. Geburtstag 
Herrn Remus, Hermann zum 82. Geburtstag 
Herrn Mertens, Günther zum 82. Geburtstag 
Frau Clasen, Edeltraut zum 82. Geburtstag 
Frau Rose, Anita zum 82. Geburtstag 
Herrn Schwehn, Adolf zum 82. Geburtstag 
Frau Medrow, Edith zum 82. Geburtstag 
Herrn Wolff, Manfred zum 82. Geburtstag 
Frau Reetz, Anneliese zum 82. Geburtstag 
Frau Gleß, Helga zum 81. Geburtstag 
Frau Bäcker, Elfriede zum 81. Geburtstag 
Herrn Bonin, Jürgen zum 81. Geburtstag 
Frau Poberzin, Regina zum 81. Geburtstag 
Frau Eichmann, Karin zum 81. Geburtstag 
Frau Köpke, Margarete zum 81. Geburtstag 
Frau Koserowski, Christel zum 81. Geburtstag 
Herrn Neumann, Horst zum 80. Geburtstag 
Frau Lorenz, Ingrid zum 80. Geburtstag 
Herrn Ruch, Ernst zum 80. Geburtstag 
Herrn Rydzewski, Reinhard zum 80. Geburtstag 
Herrn Bahr, Siegfried zum 80. Geburtstag 
Frau Roloff, Ingrid zum 70. Geburtstag 
Frau Mollenhauer, Sigrid zum 70. Geburtstag 
Herrn Scholz, Eberhard zum 70. Geburtstag 
Herrn Dettmann, Hans-Ulrich zum 70. Geburtstag 
Herrn Below, Herbert zum 70. Geburtstag 
Herrn Müller, Manfred zum 70. Geburtstag 
Frau Klemm, Bärbel zum 70. Geburtstag 
Herrn Drews, Reinhard zum 70. Geburtstag 
Herrn Beyer, Karl-Robert zum 70. Geburtstag 
Herrn Zank, Manfred zum 70. Geburtstag 
Herrn Piehl, Fred zum 70. Geburtstag 
Herrn Köpke, Reinhard zum 70. Geburtstag

Die Stadt Grimmen 
gratuliert im Monat Juli zum Geburtstag


